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Erwägungen

E. 1
Es ist unbestritten, dass die Versicherte in einer leidensangepassten Tätigkeit (körperlich
leicht mit nur leichter Belastung des Rückens und des rechten Arms sowie mit der
Möglichkeit zu regelmässigem Wechsel der Körperposition ohne monoton-repetitive
Haltungen oder Bewegungen) zu 75 % arbeitsfähig ist und im Rahmen des anwendbaren
Einkommensvergleichs sowohl beim Validen- als auch beim Invalideneinkommen auf
Tabellenlöhne abzustellen ist (Prozentvergleich). Strittig ist dagegen die Höhe des von der
Vorinstanz gewährten Tabellenlohnabzugs. Dabei handelt es sich um eine typische
Ermessensfrage, deren Beantwortung letztinstanzlicher Korrektur nur mehr zugänglich ist,
wo das kantonale Gericht das ihm zustehende Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat, also
Ermessensüberschreitung, -missbrauch oder -unterschreitung vorliegt ( BGE 137 V 71 E.
5.1 S. 72 f. mit Hinweis).

E. 2
Die Vorinstanz erwog, die leidensbedingt erhebliche Einschränkung des Spektrums
zumutbarer Tätigkeiten rechtfertige einen Tabellenlohnabzug von maximal 15 %. Einen
weitergehenden Lohnnachteil habe die Versicherte bezüglich der in Frage kommenden
Hilfsarbeiten nicht zu befürchten, weder aufgrund ihres Alters noch aus anderen Gründen
(insb. erhöhtes Absenzenrisiko oder fehlende Ausbildung). Ausgehend von der 75 %igen
Arbeitsfähigkeit für leidensangepasste Tätigkeiten und unter Berücksichtigung eines
Tabellenlohnabzugs von 15 % errechnete sie einen nicht rentenbegründenden
Invaliditätsgrad von 36 % (25 % + [75 % x 15 %]).

Die Beschwerdeführerin bringt - soweit überhaupt zulässig (vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG ) -
nichts vor, was auf eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung durch die Vorinstanz (E. 1
Abs. 2) schliessen liesse: Rechtsprechungsgemäss rechtfertigen weder das vollschichtig
umsetzbare Teilpensum vom 75 %, noch die mangelnde Flexibilität und die erhöhte Pflicht
zur Rücksichtsnahme durch den Arbeitgeber einen "Leidensabzug" (Urteile 9C_762/2016
vom 13. Februar 2017 E. 5 mit Hinweis; 9C_380/2015 vom 17. November 2015 E. 3.2.3
[bzgl. der vollschichtig umsetzbaren Teilpensen]; 8C_144/2010 vom 4. August 2010 E. 5.3;
9C_708/2009 vom 19. November 2009 E. 2.3.2, in: SVR 2010 IV Nr. 28 S. 87 [bzgl. der
mangelnden Flexibilität und erhöhten Rücksichtsnahmepflicht]). Im übrigen ist gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch bei teilzeitlich tätigen Frauen unter dem Titel
Beschäftigungsgrad kein leidensbedingter Abzug vorzunehmen (Urteil 8C_503/2012 vom
3. August 2012 E. 7). Sodann ist statistisch nicht belegt, dass Erwerbstätige mit aus
gesundheitlichen Gründen eingeschränkter Arbeitsfähigkeit überdurchschnittlich viele
zusätzliche krankheitsbedingte Absenzen vom Arbeitsplatz aufweisen und es deshalb zu
Lohneinbussen käme, weshalb auch dies keinen Grund darstellt, ohne weiteres einen Abzug
zu gewähren (vgl. zitiertes Urteil 8C_144/2010 E. 5.3). Nach ständiger Rechtsprechung



grundsätzlich nicht abzugsrelevant ist ein Alter von 51 Jahren (vgl. z.B. Urteile
9C_414/2017 vom 21. September 2017 E. 4.3; 9C_699/2015 vom 22. September 2015 E.
4.2.3 mit Hinweisen). Dass im konkreten Fall Umstände vorlägen, die einen durch das Alter
oder ein erhöhtes Ausfallrisiko bedingten Abzug rechtfertigen könnten, wird nicht dargetan.
Was schliesslich den geltend gemachten Schwächezustand, die erhöhte Ermüdbarkeit sowie
die Konzentrationsstörungen angeht, so sind diese Einschränkungen - soweit objektiviert
bzw. plausibilisiert (vgl. BGE 140 V 290 E. 3.3.1 S. 296) - bereits im gutachtlich
formulierten Arbeitsprofil und der zugestandenen Verminderung der Arbeitsfähigkeit auf
75 % aufgrund eines erhöhten Pausenbedarfs berücksichtigt (vgl. BGE 142 V 178 E. 2.5.9
S. 191). Damit hat es beim vorinstanzlich gewährten Tabellenlohnabzug von 15 % und dem
durch das kantonale Gericht ermittelten Invaliditätsgrad von 36 % sein Bewenden (E. 1
Abs. 2 hievor).

E. 3
Die offensichtlich unbegründete Beschwerde wird im vereinfachten Verfahren nach Art.
109 Abs. 2 lit. a BGG - ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit summarischer
Begründung und unter Verweis auf den kantonalen Entscheid ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) -
erledigt.

E. 4
Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Verfahrenskosten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1
BGG ).
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